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Kunrt und Altertum in Ulm und Oberrchwaben. 

Über ,las Wappen der Grafen von Marftetten. 

Von C. A. K ornb ec k. 

Bei der geteilten Anficht über die Abkunft der Grafen von Marftetten ift der 
thatfächliche Mangel an Siegeln , welche über das Wappen der um das Jahr 1239 
erlofchenen älteren Grafen Auffchluß geben könnten, doppelt fühlbar. Mein e Anficht, 
daß das fra gliche Gefchlecht der Familie von Neuffen angehörte, habe ich in meinem 
Auffatz über die Herren von Neuffen und ihre Beziehungen zu der Graffchaft Mar­
ftetten (Vierteljh . 1880 S. 45) 1iäher zu begründen verfucht , und dabei namentlich 
auf die Wahrfcheinlichkeit der Wappengleichheit beider Famili en hingewiefen. Heute 
bin ich in der Lage , auf den Gegenftand zurückzukommen, und infolge genauerer 
Unterfucbung eines Siegels des Hauptmanns in Oberbayern Grafen Berthold von Grais­
bach und Marftctten genannt von Neuffen (t 1342) glaube ich meine Anficht, daß die 
drei Hifthörner von Neuffen auch das Wappen der Grafen von Marftetten darftellten, 
näher begründen zu können. 

Das betreffend e Siegel (von 1329) ift enthalten in den Abhandlungen der 
bayr. Akademie der Wilfenfchaften 1813 Bel. II (Fig. 11), und folgt hier mi t dem der 
gleichen Quelle entnommenen Helmfi egel des Genann ten (Fig. 12) in genauer Abbil­
dung I und II, beide mit der (teilweife abgekürzten) Umfchrift : S. Bertholdi comi tis 
de Graispach et de Marfteten dicti de Nyffen. 

Die Figur des Reiters in dem Fig. I . 

Porträtfiegel I ift mit. dem fechsfach 
quer geftreiften Wappenfchild der im 
Jahr 1327 erlofchenen Grafen von 
Graisbach und deren Helmzier , dem 
Pfauenfchweif, ausgeftattet, wonach ich 
meine früh ere Erklärung der Helm­
figur berichtige. Links und rechts vom 
Reiter befinden fi ch auf den Pferde­
decken zwei Wappenfc hilde, beide mit 
drei übereinander liegenden Hifthörnern, 
dem Wappenzeich~n von NeuJJen, wel­
ches somit doppelt vertreten ift und 
mit dem kaum erft anererbten Wappen 
von Graisbach den alleinigen Inhalt des 
Siegels bildet , während das Wappen 
von Marftetten, an welchem der den 
Herren von reuffen feit langer Zeit 
zuftehende Grafentitel haftete, ohne Andeutung gelalTen ift. Diefe Unterlaffung 
legt im Verein mit den vorliegend en , auf einen gemeinfamen Urfprung der Fa-
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milien von Marftetten und von Neuffen deutenden Anzeichen die Vermutung nahe, 
daß die beiden Wappenfchilde einem doppelten Zwecke dienten und daß die drei 
Hifthörner, der Siegelumfcbrift entfprecbend, ebenfowobl auf Marftetten als auf 
Neuffen zu beziehen find, eine Vermutung, für welche auch der Umftand fpricht, daß 
der eine der beiden Wappenfchilde punktiert oder nach der fpäteren Bezeichnung 
schraffiert dargeftellt ift, während der andere eine glatte Fläche zeigt. Mit diefer 
Unterfcheidung, welche ohne Zweifel die Andeutung der Farbenverfchiedenbeit der 
beiden Wappenfchilde bezweckt, ift auch ihre verfchiedenartige Bedeutung konftatiert; 

Fig. IL 
andererfeits wird das beiden gemeinfame Wappenbild als 
ein Beweis für den Zufammenhang der genannten Fa­
milien angeführt werden dürfen. Daß das Helmfiegel 
des Grafen Berthold, der Hut mit dem Hifthorn (Fig. II), 
auf Marftetten zu beziehen und lediglich als eine Variation 
des Helmfchmucks von Neuffen, der beiden aufrecht ge­
stellten Hifthörner, zu betrachten fei , habe ich bereits 
in meinem früheren Auffatz angedeutet. Ein Neuffen­
helmfiegel von 1251 , welches der Vollftändigkeit wegen 
hier folgt (Fig. III), befindet fich an einer Urkunde des 
Generallandesarchivs in Karlsrnhe. Umfchrift: S. Hain­
rici de (Nifen). 

Nicht ohne IntereITe für die Beurteilung der angeregten Wappenfrage ift die 
bekannte Auslegung, welche in den Hifthörnern von reuffen das Abzeichen des Reichs-

Fig. III. jägermeifteramts, das die Familie bekleidet haben 
fo ll, erkennt, und welche bis auf die Neuzeit ficb 
in Geltung erhalten hat (vergl. von Stillfried, Alter­
tümer und Kunftdenkmale des Rauf es Hohen­
zollern I, Heft 4) 1 ; Otte, Handbuch der lcirch­
Iichen Kunftarchäologie S. 427; Brunner, Schw. 
n. Nenb., 29. und 30. Bericht S. 27). 

Beglaubigt find die Herren von Neuffen 
meines Wiffens als Jägermeifter nicht, dagegen 
könnte, bemerkenswerterweife, der Helmfcbmuck 
von Marftetten eine weitere Beftätigung jener An­
nahme enthalten. Außer dem Hifthorn find näm­
lich nach von Stillfried und Otte der Jägerhut 
(Zobelhut), der Leithund (Bracke) und das Hirfch­
geweih als die Attribute des fraglichen Amtes zu 
bezeichnen, welche gleich den Abzeichen fonftiger 
Ämter und Gerechtfarrie vorzugsweife im Helm­
fcbmuck Ausdruck fanden . Auch Fürft I-Iohenlohe 

ftimmt diefer Erklärung bei, befonders in denjenigen Fällen, wo · der Helmfchmuck 
durch eine felb ftändige Figur gebildet wird , die fich im Schild nicht wiederholt (Das 
FürftenbergiCcbe Wappen S. 54). In dem 1\farftetter I-Ielmfcb.muck, dem Hut (Jäger­
hut) mit dem Hifthorn, findet fi ch alfo das fragliche Amt in doppelter Weife reprä­
fentier t, und es könnte in der Vereinigung diefer Attribute eine Beftätigung des der 
Gefamtl'amilie zuftehenden Reichsamtes und damit zugleich der wiederholte Nachweis 
des Zufammenhangs der Grafen von i\farftetten und der Herren von Neuffen erblickt 
werden, ein Erfund, welcher einen nicht unerheblichen Beitrag zu der inhaltsreichen 
Symbolik mittelalterlicher Heraldik abzugeben geeignet wäre. 
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In Übereinftimmung mit den fonft vorliegenden und noch eingehender zu bc­
Cprechenclen Anzeichen, welche auf einen Zufammenhang der beid en Familien fchließen 
laJren, möchte ich meine Anfid1t dahin ausfprechen, daß beide das gleiche Wappen , 
die drei Hifthörner, führten, daß fi e fi ch aber, abgefehen von der Zufammcnfetzung 
des Helmfcbmucks, durch eigenartige Tinkturen von einander unterfchieden und daß 
auch die fich widerfprechenden Angaben bezüglich der Wappenfarben von Neuffen aus 
<liefern Punkt zu erklären fein mögen. 

Das· Refultat meiner Ausführung gebe ich in nachftebender Zufammenftellnng 
der Wappen von Marftetten (Fig. IV u. V) und von Neuffen auf Grund von Siegel I 
und II und der erforderlichen Ergänzungen. 

Dnrch den verfuchten Nach- IV. V. 

weis der Stammverwandtfchaft beider 
Familien würde zunächft rlie von mir 
vertretene Anficht, daß jener Berthold 
von Neuffen, welcher im Jahr 1239 zu 
Lebzeiten des Grafen Gottfried von 
Marftetten älterer Linie den Titel eines 
Grafen von iVIarftetten geführt, und 
welcher 20 Jahre fpäter als der Tochter­
mann desselben erfcheint , <liefen Titel 
fein en agnatifchcn Beziehungen ver­
dankt habe, weitere Unterftütznng 
erhalten. 

Marftcttcn . Neuffen. 

Ferner fpricht für die Stammverwandtfchaft der Marftctten und Neuffen der 
durch ßrunner nachgewiefene Zufammenhang der letzteren mit den Herren . von 
Weißenhorn, welch letztere allem Anfcheine nach als eine Nebenlinie der Mnrft etten 
zu betrachten find, die fi ch mit der gräflichen Hauptlinie in den gern einfchnftlichen 
Hausbefitz, die Hochftift-Augsburgifchen Lehensherrfchaften Buch und Weißenhorn, 
teilte. Daß die Herrfchaft Weißenhorn ein Beftandteil (Enklave) der Herrfchaft Buch 
bezw. der Graffchaft l\farftetten war, fetzt auch von Raifer (Die Wappen der Städte 
S. 56, 95) voraus, und <liefe Annahme fcheint um fo näher zu li egen, als das ge­
meinfame Lebensverhältnis diefer Befitzungen auf ei ne urfprü ngliche Zufammen­
gehörigkeit derfelben unter ein und derfclben Familie fchließen läßt. 

Entgegengefetzter Anficht ift Herr Dr. Baumann, Gefchichte des Allgäus, 
S. 282, wo über die Zugehörigkeit der Herrfchaft Weißenhorn folgendes erwähnt i.ft: 

,, Man nahm 1479 zu Landshut ohne Bedenken an, daß die mit der Graf­
fchaft l\farftetten an Bayern gekommenen Befitzun gen in und um Weißenhorn 
eben <liefe Graffchaft darftellten. Diefe Auffall'ung war aber, obgleich fi e bald 
allgemein geteilt wurde, ein grober Irrtum ; denn die Weißenhorner Gegend 
hatte. noch zu Anfang des 14. Jahrhunderts zur Graffcba.ft Holzheim gehört, 
konnte alfo daneben nicht auch noch zu dem Marftetter Amtsbezirk zählen." 

In Ermanglung des Nachweifes, um welchen es fielt hier zunäcbft handelt, 
daß die Herrfchaft Weißenhorn zu irgend einer Zeit der Grnffchaft Holzheim ange­
hört habe, glaube ich meine abweichende Ausführung aufrecht erhalten zu dürfen. 
Die Graffcbaft Holzheim war meines WiJrens zufammengefetzt aus den Herrfchaften 
Neubaus, Pfaffenhofen und Wullenftetten, von der Herrfchaft oder Graffchaft Weißen­
horn (ein Berthold von Weißenhorn von 1172 erfcheint Mon. boic. 10. 25, wahr[chE>in­
lich in feiner Eigenfchaft als Marftetter Agnat, als Gra.f) ift nirgends die Rede, wenn 
auch der durch das linke Ufer der Roth von der Herrfcbaft Weißenhorn abgegrenzte 
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Wildbannbezirk der Graffchaft Holzheim thatfächlich bis in die ähe der Thore der 
Stadt Weißenhorn reichte. In diefem Sinn gehörte ein Tei l der Weißenborner Gegend 
der Graffchaft Holzheim an. 

Nachdem ich mich über die Grenzen des fraglichen Wildbannes bereits ein­
gehender in meinem Auffatz „Zur Gefchichte des Duriagaues" (Vierteljb. 1881 S. 197) 
ausgefprochen, geftatte ich mir darauf Bezug zu nehmen mit dem Anfügen, daß 
fämtliche die I-Ierrfchaft Weißenhorn bildenden Orte , welche in meinem Auffatz über 
die Herren von euffen (1880 S. 46) auf Grund gräflich Fuggerfcher Ui:bare einzeln 
aufgeführt find, außerhalb jenes Wildbannbezirks liegen. 

Die I-Ierrfchaft Weißenhorn lag im Duriagau; dies erhellt aus der Stelle: in 
pago Duria in comitatu Arnolfi in loco ad Rotu, welch letztem Ort Stälin (1, 292) 
ohne Zweifel mit Grund in den oberhalb Weißenhorn gelegenen Ortfchaften Ober­
oder Unterroth vermutet, weil es kein zweites ba.yerifches Roth giebt, das hieber be­
zogen werden könnte. Als alter Sitz des Landkapitels dürfte Oberroth eine befon­
dere Erwähnung verdienen, während der unterhalb Weißenhorn bei Pfaffenhofen ge­
legene Ort Roth an der Roth, als zur Graffchaft Holzheim gehörend, hier nicht in 
Betracht kommt. 

Nach vorftehendem kann alfo die Herrfchaft Weißenhorn nicht der einen 
felbftändigen Gau repräfentierenden Graffchaft Holzheim angehört haben, und es be­
ruht keineswegs auf einem Irrtum und entfpricht nach meiner Anficht nur der Sach­
lage, wenn zu der angegebenen Zeit di e Verlegung des Landgerichts Marftetten nach 
Weißenhorn erfolgte, und wenn die Grafen Fugger, als Inhaber der Herrfchaften Buch 
und Weißenhorn, noch heute den Marftetter Grafentitel führen und des darauf hezüg­
lichen Wappens, der drei Hifthörner, fich l.,erlienen. 

Die Herren von Weißenhorn, als deren Befitzna chfolger die von Neuffen be­
urkundet find , fcheinen diefen Namen jedoch nur vorübergehend und abwechfelnd mit 
dem angeftammten Namen von Neuffen geführt zu haben. Auch der letzte bekannte 
Angehörige, der im Jahr 1201 genannte Berthold von Weißenhorn, erfcheint gleich­
zeitig unter dem Namen von Neuffen, wie aus folgender, den Zufammenhang beider 
Linien erörternden Stelle bei Bnrnner (Scliw. u. Neub. 1863/64 S. 27) erhellt: 

„ König Pl1ilipp verpfändet die Propftei Ursberg an Berthold von Neifen 
(Ursb. Jahrb. 237), und derfelbe geftattet im Jahr 1201 den Freikauf derfelben 
von feinem getreuen Berthold von Weißenhorn. " (Abfchrift einer Urkunde aus 
ICornmanns handfchriftl. Chronik.) 

Mit diefem Berthold, welcher als Pfandherr von Ursberg in unliebfamer ·v?eife 
fich bemerklich machte und welcher durch die Erbtocl1ter des Grafen Ada.lbert von 
Gamertingen die Graffchaft Achalm erheiratete, beginnt Stälin 2, 572 die Genealogie 
der fpäteren Herren von Neuffen. Er war nach der Ausführung Brunners der Sohn 
Luitfrieds von Weißenhorn, letzterer ohne Zweifel der bei Stälin 2, 571 angeführte 
Luitfried von Neuffen, t März 31. 

Im Jahr 1258 März 21 (Mon. Boic. 33, 84) beftätigt der oben erwähnte 
Graf Berthold von Marftetten genannt von Neuffen in „Nifenhorn" einen Güterverkauf, 
unter welchem Namen, dem Inhalt der Urkunde und den angeführten Zeugen zufolge, 
nicht wohl ein anderer Ort als die Stadt Weißenhorn verftanden fein kann. Der 
Name Nifenhorn für Weißenhorn (wohl die erftmaligc Erwähnung der Stadt) deutet 
wie es fcheint auf die Gewohnheit der damaligen Zeit , Ortsnamen mit dem Namen 
des Inhabers in Verbindung zu bringen, wie z. B. der unfern von Weißenhorn ge­
legene Ort Rieden über feine Befitzdauer unter der Familie Roth Rothrieden hieß. 

Was die Herren von Neuffen betrifft, welche als die iilteften bekannten Iu-
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haber der Herrfchaft Weißenhorn nachgewiefen find und welche bis zu ihrem Erlöfchen 
im Befitz diefer Herrfcbaft fich behaupteten, fo kann es keinem Zweifel unterliegen, 
daß fie 'diefelbe auch zur Zeit Bertholds von Neuffen (1239-1 258) befaßen, und wenn 
letzterer bereits zu Lebzeiten des Grafen Gottfried den Marftetter Grafentitel führte, 
fo könnte fich <liefe Thatfache einesteils aus feinem Verwandtfchaftsverbältnis, andern­
teils aber aus feiner Eigenfchaft als Inhaber der Herrfchaft Weißenhorn erklären, 
welch letztere einen Beftandteil der Graffchatt lVlarftetten bildete und welche feine 
Linie als einen Teil des gemein[ chaftlichen Hausbefitzes f chon längft inne hatte. 

Über die Ankunft der Herren von Neuffen in der Gegend von Weißenhorn 
entnehme ich Brunner (Schwab. u. Neub. 1863/4 S. 28) folgendes : 

,, Die von Neuffen find endlich auf die Grafen von Sulmetingen (wirt. 
OA. Biberach), deren Ahnherr ohne Zweifel der aus der Vita S. • Udalrici be­
kannte Neffe diefes Heiligen, Mangold, ift, zurückzuführen. Da diefe Familie 
wahrfcheinlich das gräfliche Amt im Duriagau befaß (Manegold 1003, Ulrich 
1046, Riwin 1007, welche ich ihr leichter als der Hauptlinie der Grafen von 
Dillingen einreihen zu können glaube) und da Weißenhorn unftreitig in diefem 
Gau lag, fo ift der Befitz der Neifen in letzterem Ort, nach dem fie manchmal 
fi ch fchrieben, nicht fchwer zu erklären." 

Die nach meinem Dafürhalten aus diefer Ausführung fich ergebende Schluß­
folgerun g zu ziehen, hat Brunner unterlaJI'en: di e Konftatierung der Identität der 
Duriagaugrafen von Sulmetingen-Neuffen mit den Grafen von Marftetten-Weißenhorn, 
deren Graffch af t Marf'tetten a l s die Duria gaugraffc h aft zu be­
t r ac hten und a l s de re n Sitz Schloß Buch zu b ene nn en i f t. Überein­
ftimmend hiemit lauten die bekannten Berichtigungen Wegelins und der OA.-Be­
fchreibung von Leutkirch, welche gleichfalls in dem zu dem Ort Buch gehörigen 
Schloß den Sitz der Graffchaft bezeichnen. Nur beruht der Name Marftetten, welchen 
die Genannten cliefem SchloITe beilegen, auf einem Mißverftändnis; _es erfcheint ftets 
unter dem Namen Buch (Castrum Buoch, Urk. von 1316). 

Dem neuerdings erhobenen Einwand, daß die Namen der Duriagaugrafen 
Manegolcl , Riwin und Ulrich, als der Dillinger Familie eigentümlich , die von Sulme­
tingen vom Grafenamt auszufchließen fcheinen, fteht die Bemerkung gegenüber, daß 
ein Mangold und ein Ulrich auch in letzterer Familie vorkommen, und <l aß die Beur­
kundung des erftern der Zeit der Erwähnung des Duriagaugrafen :rvianegold l1003) ent­
f pricht, während der Dillinger Stammbaum keine Perfönlichkeit kennt, welche auf 
denfelben bezogen werden könnte. Ob der Riwin von Dillingen, der Cchon 955 ~ 
Graf erfcheint, identifch ift mit dem 52 Jahre fpäter (1007) auftretenden Duriagau­
grafen diefes Namens, mag dahin geftellt bleiben ; für die vorliegenden Zwecke genügt 
der Hinweis auf die Verwandtfchaft der Grafen von Sulmetingen mit den Herren von 
Neuffen, und letzterer, wie ich dargethan zu haben glaube, mit den Grafen von Mar­
ftetten, den thatfäc hli cb en Inh abern der Gr affchaft des Duri aga u es. 

Der ältefte bekannte Herr von Neuffen ift Mangold von Sulrnetingen, nach 
Stälin 2, 572 ohne all en Zweifel ein Abkömmling jenes Grafen Mangold , der bereits 
als mutmaßlicher Duriagaugra.f erwähnt ift und der auf Schloß Sulru etingen feinen 
Sitz hatte. Aus der Ehe des erfteren mit Macbthild, Tochter des Grafen Egino von 
Urach, find bekannt zwei Söhne Egino mit dem Titel Graf, und Ulrich, fowie eine 
Tochter Machthild, welch letztere beide in das Klofter Zwi efalten eintraten. ,, Wie 
und wann die Snlmetinger Grafenfamilie in den Befitz der Herrfchaft Neifen kam, 
ift nicht zu ermitteln. Da in der Uracber Grafenfamilie der Mannsftamm blühte, fo 
hat fich wohl fchwerlich von dem dortigen Grafen Egino auf feine Tochter die fo an-
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fehnliche Herrfchaft Neifen vererbt ; wahrfcheinlicher ift, daß Mangold von Sulmetingen 
fie feinem Schwiegervater abkaufte." 

So Stälin, nach deiTen Ausführung alfo die Herrfchaft Neuffen als eine ur­
fprünglich Urachfche Befitzung auf irgend einem Wege an die Grafen vön Sulmetingen 
kam. Die zweite Möglichkeit, daß die G raffcbaft Sulrnetingen durch Erbfolge oder 
auf andere Weife an die Herren von Neuffen gelangte, wird nicht ins Auge gefaßt, 
weil Stälin, wie es fcheint, in Rückficht auf den in beiden Familien begegnenden 
Namen Mangold, ihre Stammeseinheit als erwiefen betrachtet und deshalb von der 
Möglichkeit, daß die Grafen von Sulmetingen-Neuffen eine eigene, von den älteren 
Grafen von Sulmetingen zu unterfcheidende Familie gebildet haben könnten, abfieht. 
Es scheinen . aber Anzeichen vorzuliegen, welche für die Wabrfcheinlichkeit fprechen, 
daß Neuffen der Familienname uncl Sulmetingen die Graffchaft war, welche die Herrea 
von Neuffen inne hatten. Stälin 2 S. 673 Anm. 2 ift zu lefen: 

„Manegolt de Ni fi n; iste et fili i ejus Egino comes et Udalricus noster 
Monaclms et filia ej us Mahtilt de Nifen dederunt" u. r. w. Neer. Zwif. bei 
Hess Mon. Guelf. 245; 

ferner: 
,, Mahtilt soror Conversa de Nif e n" ib. 236. 

Hier heißt Mangold II. , der an anderer Stelle von Sulmetingen genannt ift: 
de N if e n, ebenfo feine Tochter l\fachthild, was doch wohl auf den Famj]jennamen 
deuten dürfte. Auch wenn von Mangold die Herrfchaft Neuffen erkauft oder wenn Cie 
durch fei ne Gemahlin an fein Haus gekom men wäre, liegt nach mein er Auricht kein 
Grund zu der Annahme vor, daß er aus diefer Veranfaffung den SLtlmetinger Grnfen­
titel mit dem Titel ein es Herrn von Neuffen vertaufcht haben könnte. Für näher 
liegend halte ich, daß zwi fch en älteren (angeftammten) Grafen von Sulmetingen und 
fpäteren ans der Familie von Neuffen zu unterfcheiden ift, und daß letztere den erft­
genannten durch ihre Abftammung von m ütt erli cber Seite angehörten. Daß die 
älteren Grafen mit dem Duriagrafen Manegold von 1003 im .Mannsftamme erlofchen 
find, könnte aus dem Dazwifchentreten des wahrfcheinlit:h der Dilliuger Familie an­
gehörenden Riwin vo ll 1007 im Duriagaugrafenamt gefolgert werden. Einige Zeit 
darauf erfcheinen di e Grafen VO il Sulmetingen-Neuffen, deren erfter, Mangold II., nach 
meiner Kombination als der Enkel Mangolds I. von diefem, dem mütterlichen Groß­
vater, den Namen t rug, und wonach die Graffchaft Sulmetingell durch eine Erbtochter 
aus diefem Haufe an die Herren von Neuffen gelangte. Mit diefer Erklärung würde 
die Nachricht der Zwicfalter Anllaliften (OA.-Befchreibung von Biberach S. 188), daß 
die Burg Neuffen der Ausgangsort der Grafen von Sulmetingen fei, Ubereinftimmen, 
wenn diefelbe, meiner Ausführun g cntfprech~nd, auf die fpäterell Grafen aus dem 
Haufe Neuffen bezogen wird. 

Dem Vorgetra genen entnehme ich noch folgende Gerichtspunkte: 

1. Die Schenkung der Burg Marftetten an der Iller (OA. Leutkirch) durch 
König Rudolf im Jahr 1281 , alfo nach meiner AnffaITung zu Lebzeiten der 
Grafe n von Marftett e n , an das Stift Kempten und die fofortige Belehnung einer 
fremden Familie damit, beweifen, daß diefelbe, wie fchon Bnnrner und andere Forfchcr 
angedeutet, ihre eigene Gefchichte hat und zu der Graffchaft diefes Namens in keiner 
Beziehung ftand. Es kann daher auch letztere nicht, wie die Neuzeit (Gefchichte 
des Allgäus S. 283) annimmt, vom Stift Kempten zn Lehen gegangen fein , fie ging, 
was den Hausbefitz der Grafen anbelangt, wie bereits erwähnt, vom Hochftift Augs­
burg zu Lehen, laut Urk. vom 2. März 1339, welche endftehend folgt . 
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Zu den Eigentümlichkeiten diefer feit anderthalb Jahrhunderten fich hin­
ziehenden Streitfrage gehört die Berufung auf die imponierenden Überrefte der Burg 
Marftetten an der Tiler, welchen zufolge fie nur der Sitz einer mächtigen Grafen­
familie, nicht aber der Sitz eines gewöhnlichen Edeln oder Minifterialen gewefen fein 
könne. Als Marftetter Minifteriale erfcheint nach der OA.-Befchreibung von Leut­
kirch 1288 ein Ludwig von Marftetten unter dem Kriegsvolk des Abts Konrad von 
Kempten. Spätere Lebensinhaber find die von Eifenburg, die von Lachen, die von 
Königsegg und die von Waldburg. Von der Burg felbft aber, deren Gefchichte in 
die einer ältern und einer fpätern Burg zerfallt, ift erftere, um welche es sich allein 
handeln kann, fchon längft fpurlos verfchwunden. Sie lag füdlich von den heutigen 
Ruinen auf einem wefentlich höhern Bergvorfprung, de.fl'en Umfang zu befchränkt ift, 
um Raum für ein größeres Gebäude zu bieten. Eine Abbildung der untern Burg aus 
dem Beginn des 16. Jahrhunderts zeigt ein Bergfchloß von gewöhnlicher Bauart und 
Größe, das im Bauernkrieg zerftört wurde und an defl'en Stelle im Jahr 1688 der 
damalige Inhaber, Graf Sebaftian Wunibald von Waldburg-, ,vurzach ein größeres 
Schloß zu bauen unternahm, um feine Refid enz dahin zu verlegen, das aber, nachdem 
der Bau bereits bis zum zweiten Stock aufgeführt war, unvollendet blieb , und ftatt 
defl'en das heutige Wurzacher Schloß erbaut wurde. 

Somit fcheinen die immerhin bedeutenden, aber in rafchem Zerfall begriffenen 
Überrefte zum großen Teil der neueren Zeit anzugehören. 

2. Die felbftändi ge G efchichte der Burg widerfpricht fern er der Annahme 
einer obern Tilergaugrnffchaft Marftetten, welche Annahme lediglich auf die unter­
ftellte Eigenfchaft der Burg als Sitz der Graffchaft geftützt ift und welche mit dem 
Nachweis ihrer nebenfächlichen Bedeutung in fich felbft zerfällt. Schon die Lage 
der Marftetter Stammfitze Buch und Weißenhorn gege nüb er d e m S c b I o ß Ober­
Kirchberg, OA. Laupheim , dem Sitz der Illergaugraffchaft Kirchberg, fteht in 
eigentümlichem Widerfpruch mit einer ob e r n Illergaugraffchaft Marftetten. Durch 
eine Ausdehnung der letztem im Sinne des Herrn Dr. Baum ann über die Quellgebiete 
der Roth , der Biber, der Günz, der Kamlach und der Mindel würde der Duriagau 
Stälins auf ein Minimum reduziert und die ganze bisherige Anfchauun g in Frage ge­
ftcllt, ohne daß irgend ein ins Gewicht fallend er Beweis für fo lch eine Vermutung , 
namhaft gemacht werden könnte. Diefelbe wird S. 283 wie folgt begründ et : 

,, Unläugbar hingegen ift es, daß das Landgericht Marftetten im 14. Jahr­
hundert in Memmingen tagte, und daß di efes Landgericht in Beniugen, Heimer­
tingen , Kellmünz, Kirchberg an der Iller kompetent war. Somit lagen diefe Orte 
in der Graffchaft Marftetten, denn kein Landgericht hatte außerhalb feiner Graf­
fcha.ft Amtsgewalt." 

Ohne diefer Auslegun g in ihrer Allgemeinheit entgegentreten zu wollen, kann 
cliefelbe auf die Grnffcbaft Marftetten, deren Gerichtsbarkeit als diejeni ge e in es 
k a i f er 1 ich e n La n d g e r i ch ts weit über die Graffchaftsgrenzen hinausreichte, keine 
Anwendung finden. Die Orte Heimertingen, Kellmünz u. f. w. gehörten vielmehr der 
Oftgrenze des Illergaus an, nicht aber der Graffchaft Marftetten und am wenjgften 
einer obern Illergaugraff chaft Marftetten , welche es nach mein er Anficht überhaupt 
nicht gab. Außer in den genannten Orten übte das Landgericht Marftetten laut der 
lnftruktion „ Landgerichtshalb zu Marftetten" (im allgemeinen Reichsarchiv in München) 
auch in Legau (Graffchaft Kempten), in Sulmetingen (Rarnmagau), in Attenhofen 
(Graffchaft Holzheim) und mehrfach in der Graffchaft Leutkirch die Gerichtsbark eit 
aus, ohne daß man es unternehmen wü·d, diefe Orte der Graffcha.ft Marftetten ein­
zureihen. Es diirfte daher an der Zeit fein , die Befugniffe diefes kaiferlichen Land-
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gerichts, de!Ten Wirkfamkeit durch Bayern auf Koften der betreffenden Reichsstände 
auf das Gebiet zwifchen Donau und Lech auszudehnen verfucht wurde, aus einem 
erweiterten Gefichtspunkt zu beurteil en (von Lang, Denkfchriften der bair. Akademie 
der Wi!Tenfchaften 1813 Bd. I S. 162. Brunner, Schwaben v. Neub. 1863/64 Fortr. 
S. 88). Bekannt ift, daß namentlich die Reichsftädte Ulm, Memmingen und Biberach 
durch das Umfichgreifen desfelben rieb bedroht fahen (vergl. Stälin III 628). 

3. In Rückficht auf die indifferente Stellung der Burg Mar[tetten zu der 
Graffchaft und in Ermanglung ein es gleichnamigen Orts in letzterer wird man Cich 
wiederholt und um fo mehr der Erklärung von Raifers und Brunuers zuwenden, welche 
in dem Ort Maurftetten bei Kaufbeuren im Duriagau den namengebenclen Teil der 
Graffchaft bezeichnen, in delJen nächfter Nähe (Frankenhofen, Haufen , Tbathofen) 
di e Grafen von Marrtetten lehensherrliche Rechte ausübten und nach welchem fie 
fehr häufig fich fchri eben. Abweichend hievon berichtet die Gefchichte des Allgäus 
s. 283 : 

n Endlich ift a.uch der Name dicfes O_rts (Maurftetten) mit der fra glichen 
Graffchaft (Marftetten) nicht gleich. Letztere heißt nämlich in allen Urkunden 
und Berichten, die ihrer Erwähnung tbun: Marftetten , Marftetin , Mauerftetten 
dagegen ausnahmslos Murftetten. " 

Zur Widerlegun g diefer Angaben genügt, um nur zwei Beifpiele anzuführen, 
der Hinweis auf die Urkunden Nr. 299 und 309 des Urkundenbuchs der Stadt Augs­
burg von 1330 und 1331, in welchen der Hauptmann in Oberbayern, Graf Berthold 
von Gra.isbach genannt von euffen als Graf von Maurftetten auftritt. Zur Verein­
fach ung der Streitfrage dürfte fich daher die Anwendung der letzteren Schreibart 
empfehlen. 

Vou Raifer (Die Wappen der Städte) un ter[cheidet zwifchen älteren Grafen 
mit dem Sitz in Maurftctten, und fpäteren auf Schloß Buch. Daß die Verlegung des 
Woh nfitzes nach letzterem Ort auf ihre, der Grafen, Belehnung damit zurückzuführen 
Cei , erfcheint naheliegend , und daß fchon der erwähnte Neffe des Bifchofs Ulrich, 
Mangold von Sulmetingen , der mutmaßliche Duriagaugraf von 1003 , Inhaber Hoch­
ftift-Au gsburgifcher Lehen war, die der Nachfolger Ulrichs, Bifcbof Heinrich, ihm er-

• folglos zu entziehen fu cbte, dürfte wenigften einer Erwägung wert fein in einer Frage, 
welche fo dürftige thatfäcb liche Anhaltspunkte bietet. 

4. Die Stamrnverwandtfchaft der Herren von Neuffen, Grafen von Suhnetingen, 
mit den Grafen von l\faurftetten widerfpricht der neuerdings vertretenen Annahme 
ein es Zufammenhangs der letzteren mit den Edeln von Urfin (Ronsberg),. woraus 
erhellt, daß die Berufung des Grafen Gottfried von Maurftetten auf feine Urfinfche 
Abkunft fich auf feine Abftammung von mütterlicher Seite bezieht. Diefer Berufung 
lag bekanntlich ein fp ezielles I nterelie, die Bewerbung um die Schirmvogtei Ottobeuren, 
welche feine Vorfahren mütterlicherfeits in erblicher Weife inne hatten , zu Grund; 
a ls wa hr e r U r f in hätte der Genannte, anftatt als Bittfteller aufzutreten und die 
Vogtei durch die Hingabe von Gütern fich zu erkaufen, nach meiner Anficht doch 
wohl zunächft fein e Erbrechte geltend gemacht. Ich halte daher an meiner bereits 
ausgefp rocbenen Anficht feft, daß Graf Gottfri ed von Maurftetten feinen Vornamen 
feinem mütterlichen Großvater, dem 11 60 genannten Grafen Gottfried von Ronsberg 
verdankte. 

Durch die miitterliche A.b[tammung des Grafen Gottfried von Maurftetten 
erklärt fich wohl auch die Beurkundung feiner Tochter Juta im Befitz der Herrfchaft 
Petersberg im Innthal, ohne daß man zu der notgedrungenen Vorausfetzung einer 
erften Ehe derfelben mit einem Gra.fen von Ulten feine Zuflucht zu nehmen hätte. 
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Nach vorftehendem wäre die Annahme, daß drei verfchiedene Familien fich 
im .Befitz der Graffchaft .Maurftetten gefolgt feien, nicht aufrecht zu erhalten. So­
weit Grafen und Herren von Maurftetten bekannt find , gehörten l'ic nach meiner 
AuffaITung der Familie von Neuffen-Sulmetingen an , und durch die Erbtochter des 
Grafen Berthold von Graisbach und Maurftetten genannt von Neuffen, des letzten 
fucceITionsfähigen Abkömmlings der Familie, kam die Graffchaft Maurftetten (bezw. 
die Herrfchaften Buch und Weißenhorn) 1342 an Bayern. 

5. Ebenfo widerftreitet die Abkunft der Grafen von Maurftetten von der 
Familie von Neuffen-Sulmetingen ihrer erörterten Verwandtfchaft mit den Grafen von 
Kirchberg, welche auch durch die Wappenverfchiedenheit beider Familien wider­
legt ift. 

Dies wären die Schlußfolgerungen, welche ich dem Vorgetragenen entnehmen 
zu dürfen glaube und welche ich mit dem Wunfche begleite, daß fie zur Feftftellung 
der angeregten Fragen beitragen mögen. 

Obenerwähnte, das Lehenverbältnis der Herrfchaften Buch und Weißenhorn zum 
Hochftift Augsburg konstatierende Urkunde vom 2. März 1339 , in welcher Graf 
Berthold von Graisbach genannt von Neuffen fein e Gemahlin Agnes mit ihrer Heim­
fteuer auf <liefe Herrfchaften verweift, gebe ich in der mir vorliegenden Gabelkover­
fchen Regeftform : 

A. 1339 am nechften montag vor rnittfaften verweifen wir Berthold Graf zu 
Graispach vnd zu Marftetten genannt von Neifen vnfere liebe eheliche Frawe Agnefe 
Grävin zu Graispach vnd zu Mau eritetten genannt von Neifen vif vnfer ftatt 
Weißenhorn vnd Reichenbach bei Zell vnd fwas darzu gehört, nieder Reichenbach vnd 
die Winenden vnd fwas darzu gehört, Buch tlie Burg vnd dorf, Rittgarsried bey Buch, 
Reichenbach an dem Wald vnd Hartprechtsbofen mit den weybern , die darbey liegen, 
Bubenhufen vnd Hanharts boven , fwa s wir beidenthalben haben mit aller der Herr­
fcbaft, die darzu gehört, leut vnd gut, mit fe lcl, waicl , bolzmarkcn, waffer, vifchenzen, 
weyer, zöllen, gericbt, vngelt, bänn, Kirchenfatz et omui omnino iure ac pertinentiis 
omnibus für fry ledig leben vm ir haimfteur vnd nach lrnimfteuerrecht vm 4 000 'i]; 
guter vnd gäber Haller. Idqne factum eft euro confenfu electi epifcopi Augu('tani, 
v o 11 de m die g ü t e r zu 1 e he n ge h e 11 . Gibt ir zu [cbirmern folcher güter vnd 
leut vnfern lieben fchwager, iren bruder, graven Johann , Burggraven zu Nürnberg, 
vnfern fchwefterfobn Schwyggcr von Gundelfin gen , berrn Ulricben von Stotzingcn, 
herrn Rudolfen • von Licbtenow vnd hr rrn Fridrichen von Freyberg. die [ollen ir folch e 
leut vnd gut helfen fcbirmen mit vus vnd auch ohne vns. Sieglen alle. Berchtoldus 
bat fein groß Infiegel: equitem Cataphractmn ; Burggraf den quadrierten fchild vnd 
vff dem heim den Pfauenfchwanz. (Staatsarchiv Stuttgart, aus Gabelkovers Collec­
fanea I Blatt 252.) 




